
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Für die Richtigkeit des Auszuges: 
 

VGem Kitzingen 
Kitzingen, den 04.03.2026 

 
 

Schüll Susanne 
Schriftführer/in 

LFD. 

NR. 

TOP  

027 4 GEMEINDE MAINSTOCKHEIM, BEBAUUNGSPLAN „WUNN II“ MIT 1. ÄNDERUNG DES 
BEBAUUNGSPLANS "WUNN"; ERNEUTE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN 
TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE GEMÄß § 4 ABS. 2 BAUGB 

 
Sachverhalt: 
Am 23.01.2026 ging ein Schreiben des Ingenieurbüros Arz im Auftrag der Gemeinde Mainstockheim 
ein. Darin wurde die Gemeinde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB als Trägerin öffentlicher Belange gebeten, 
zu dem Entwurf des Bebauungsplans "Wunn II" mit 1. Änderung des Bebauungsplans "Wunn" bis zum 
27.02.2026 eine erneute Stellungnahme bezüglich der von ihr zu vertretenden Belange abzugeben. 
 
Der ausgearbeitete Entwurf des Bebauungsplans „Wunn II" mit 1. Änderung des Bebauungsplans 
"Wunn" mit integriertem Grünordnungsplan, sowie mit Begründung zum Bebauungsplan, 
Umweltbericht und wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der 
Fassung vom 08.01.2026 wurde vom Gemeinderat Mainstockheim am 15.01.2026 gebilligt. 
 
Die Planinformationen können im Internet im Zeitraum vom 26.01.2026 bis einschließlich 27.02.2026 
unter https://www.vgem-kitzingen.de/bauleitplanung/mainstockheim/ abgerufen und eingesehen 
werden. 
 
BESCHLUSS: 
ANWESEND: 12 DAFÜR: 11 DAGEGEN: 1 

Städtebauliche Belange der Gemeinde Biebelried sind nicht berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSZUG AUS DER  
NIEDERSCHRIFT 
ÜBER DIE SITZUNG 
DES GEMEINDERATES BIEBELRIED 
SITZUNG DES GEMEINDERATES 
VOM 24. FEBRUAR 2026 
DIE EINLADUNG ERFOLGTE ORDNUNGSGEMÄß. DIE SITZUNG WAR ÖFFENTLICH. 
ZAHL DER MITGLIEDER DES GEMEINDERATES BIEBELRIED: 13 
 

SEITE 1 DES BESCHLUSSBUCHAUSZUGS 


